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1 ANLASS UND ZIEL 

Der Kreis Steinburg plant eine neue Straßenverbindung, die „Grenzwegtrasse“, als Verlängerung der 

K 34 von der L 100 bis zur L 288 und im weiteren Verlauf bis zur A 23 Anschlussstelle Horst/Elmshorn. 

Diese soll die verkehrliche Anbindung des Straßennetzes des Kreises Steinburg an die Autobahn A 23 

verbessern. Insbesondere die Kreisstraßen K 23 und K 34, die eine Ost-West-Achse bilden, sollen da-

mit an das Fernstraßennetz angebunden werden. Abbildung 1 stellt das genannte Straßennetz mit der 

geplanten Trasse des Grenzweg dar. 

  

Abbildung 1: Lage der geplanten Grenzwegtrasse (Quelle Hintergrund: openstreetmap.org1) 

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wurde ein Verkehrsmodell erstellt, um die zu erwartenden 

Verkehrsmengen zu prognostizieren und die verkehrliche Reaktion des Straßennetzes auf die neue 

Straßenverbindung abschätzen zu können. Es wird davon ausgegangen, dass sich durch die neue 

Verbindung ein nicht unerhebliches Fahrtenaufkommen, von den im Bestand genutzten Routen, auf 

die neue Trasse verlagert. Das Verkehrsmodell ist über aktuelle Erhebungen an den Entscheidungs- 

und Anbindungspunkten kalibriert worden. Auf Grundlage der geplanten Wohn- und Gewerbeflächen-
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entwicklungen wurde ein Prognose-Nullfall ohne Grenzwegtrasse und ein Prognose-Planfall mit Be-

rücksichtigung der Neubaustrecke berechnet. Basierend auf den Modellberechnungen des Tagesver-

kehrs der Strecken und Knotenströme wurden mittels der Spitzenstundenanteile aus den durchgeführ-

ten Verkehrszählungen die bemessungsrelevanten Spitzenstundenbelastungen abgeleitet. Auf Grund-

lage dieser Spitzenstundenbelastungen wurden anschließend die Anbindungspunkte des geplanten 

Grenzweg sowie die Streckenabschnitte Grenzweg, L 100 und L 288 hinsichtlich ihrer Kapazitäten für 

den Bestand und den Prognosefall, analysiert. 
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2 VERKEHRSPROGNOSE 

2.1 Methodik und Datenbasis 

Zur Berechnung des Verkehrsaufkommens der Grenzwegtrasse zum Prognosehorizont 2035 wurde ein 

Verkehrsmodell verwendet, welches im Jahr 2014-15 für die Stadt Elmshorn zur Untersuchung der 

Auswirkungen des Masterplans Krückau-Vormstegen von ARGUS Stadt und Verkehr erstellt und im 

Jahr 2017 aktualisiert und fortgeschrieben wurde (ARGUS Stadt- und Verkehrsplanung, 2015). Hierbei 

handelt es sich um ein wegebasiertes Verkehrsmodell, das die Belastungen im Tagesverkehr (DTVW) 

für Pkw und Lkw über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht ausweist. Grundlage des Elmshorner Ver-

kehrsmodells ist ein PTV-Validate-Modell, das im Untersuchungsgebiet disaggregiert, verfeinert und 

kalibriert wurde. 

Für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand wurde das Modell aktualisiert, im neuen Untersu-

chungsgebiet verfeinert und anhand von im Rahmen des Projekts durchgeführten Verkehrszählungen 

kalibriert. Das Untersuchungs- und Planungsgebiet des Verkehrsmodells ist in Abbildung 2 dargestellt. 

 

Abbildung 2: Planungs- und Untersuchungsraum des Verkehrsmodells (Quelle Hintergrund: openstreetmap.org1) 

Zur Berechnung der Spitzenstundenbelastungen auf Basis des Tagesverkehrsmodells wurden die Spit-

zenstundenzähldaten, anhand der Veränderungen des Bestandsverkehrs, fortgeschrieben. Für den 

Neuverkehr der umliegenden Wohn- und Gewerbeflächenentwicklungen sind Quell- und Zielverkehrs-

Legende

Planungsraum

Untersuchungsraum
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anteile für die Morgen- und Nachmittagsspitzenstunde angesetzt und separat berücksichtigt worden. 

Für neue Relationen, für die entsprechend keine Bestandsdaten vorliegen können, wurden die Spit-

zenstundenanteile anhand der verlagerten Ströme an den umliegenden Knotenpunkten abgeschätzt. 

2.2 Verkehrszählungen 

Das Verkehrsmodell Elmshorn wurde zuletzt im Jahr 2017 fortgeschrieben und um Zähldaten der Er-

hebungsjahre 2006 bis 2016 ergänzt. Insgesamt waren bereits 17 Knotenpunkte mit abbiegerfeinen 

Verkehrszählungen hinterlegt. Diese befinden sich jedoch ausschließlich im Zentrum der Stadt Elms-

horn sowie entlang der östlichen Umgehungsstraße K 23/Wittenberger Straße. 

Zur Kalibrierung des Verkehrsmodells, für die Kapazitätsbetrachtungen des Bestands sowie die Prog-

nose der Spitzenstundenbelastungen im Prognose-Null- und –Planfall, war daher die Durchführung 

aktueller Verkehrszählungen erforderlich. Diese wurden am Dienstag, den 18.06.2019 an folgenden 

sechs Knotenpunkten als 24h-Verkehrszählungen mittels Kameras durchgeführt (vgl. Abbildung 3): 

1. L 100 Hauptstraße/L 112 Lübscher Landweg 

2. L 288 Horstheider Weg/L 100 Elmshorner Straße 

3. L 288 Horstheider Weg/Eichenweg 

4. L 288 / Horstheider Weg/Max-Planck-Straße 

5. L 288 Rosenstraße/L 113 Rosenstraße 

6. L 100 Horster Landstraße/K 34 An der Bundesstraße 

Die Verkehrsmengen wurden getrennt nach Pkw und Lkw ab 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht in 15-

Minuten-Intervallen ausgewertet und für die Morgen- und Nachmittagsspitzenstunde sowie den Ge-

samttag ausgewiesen und in das Verkehrsmodell übernommen.  
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Abbildung 3: Zählstellen der Verkehrserhebung am 18.06.2019 (Quelle Hintergrund: openstreetmap.org1) 

Im Umfeld der Grenzwegtrasse wurden zudem insgesamt 23 Streckenzähldaten der Straßenverkehrs-

zählung (SVZ) Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2015 ergänzt. Zur Umrechnung, des angegebenen 

DTV, auf die für das Modell erforderlichen DTVW-Zählwerte, wurde ein Korrekturfaktor von 1,11 ange-

setzt. 

Insgesamt sind im Verkehrsmodell nach Ergänzung der genannten Datenquellen somit 23 Knoten und 

23 Strecken mit Tagesverkehrszählwerten versehen, die alle für den Untersuchungsgegenstand rele-

vanten Straßen und Knotenpunkte abdecken (vgl. Abbildung 4). Spitzenstundenzählwerte liegen an 

den Knotenpunkten im Zentrum Elmshorns sowie im Umfeld der Grenzwegtrasse vor. 
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Abbildung 4: Netzelemente im Verkehrsmodell mit Zähldaten 

2.3 Aktualisierung und Kalibrierung des Analysefalls 

Zur genauen Abbildung der Verkehrsnachfrage im Umfeld der Grenzwegtrasse wurde die im Ver-

kehrsmodell Elmshorn vorhandene Verkehrsbezirksstruktur disaggregiert. Neben den Grenzen einzel-

ner Siedlungsgebiete wurden dabei auch Barrieren, wie die A 23 oder die Bahnstrecke Elmshorn – 

Neumünster, berücksichtigt. Für größere Neubauvorhaben im direkten Einflussbereich des Grenzweg 

wurden zudem separate Verkehrsbezirke angelegt. 

Die Aufteilung der Nachfrage der Validate-Startlösung auf die disaggregierten Verkehrsbezirke erfolgte 

unter Nutzung von aus OpenStreetMap abgeleiteten Flächennutzungsdaten. Zusätzlich wurden für die 

neuen Verkehrsbezirke Mehrfachanbindungen mit aus der Bebauungsdichte berechneten Anbindungs-

gewichten angelegt. Alle Verkehrsbezirke im Untersuchungsgebiet sind mit prozentualen Anbindungs-

anteilen sowie einer Umlegung jeder einzelner Bezirksbeziehung je Anbindung parametrisiert worden. 

Zusätzlich zur Nachfragedisaggregierung wurde das Streckennetz im Untersuchungsraum um relevan-

te Verbindungs- und Erschließungsstraßen ergänzt sowie die Parametrisierung der Streckentypen und 

zulässigen Höchstgeschwindigkeiten aktualisiert. Als Grundlage hierfür dienten Angaben aus Online-

diensten sowie eine Vor-Ort-Befahrung aller relevanten Abschnitte der L 100, L 288 und K 34. 
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Die resultierende Netz- und Bezirksstruktur ist in Abbildung 5 dem Ursprungszustand des Verkehrsmo-

dells Elmshorn gegenübergestellt. 

     

Abbildung 5: Verkehrsbezirkseinteilung und Netzstruktur im Verkehrsmodell Stand 2017 (links) und nach Verfei-
nerung (rechts) 

Zur Kalibrierung des Verkehrsmodells wurde in einem ersten Schritt die Routenwahl der Verkehre im 

Untersuchungsgebiet validiert und durch Modifikation der Streckenparametrisierung möglichst genau 

an die Realität angepasst. Hierbei waren insbesondere die gewählten Wege der Verkehre zwischen der 

A 23 und Horst bzw. Elmshorn von besonderer Bedeutung und wurden den Routingergebnissen ver-

schiedener Online-Kartendiensten sowie den Zähldaten an den sechs im Rahmen des Projekts durch-

geführten Knotenerhebungen gegenübergestellt. Auch der Durchgangsverkehr durch den Horster 

Ortskern über die L 288 einerseits und die Route Langenkamp/Fiefhusener Weg/Eichenweg anderer-

seits wurden entsprechend der Aufteilung der Zählwerte angepasst. 

Anschließend fand eine Kalibrierung mittels des Matrixkorrekturverfahrens VStromFuzzy und Spinnen-

matrixkorrekturen statt. Hierbei werden die Belastungen der Strecken und Abbieger im Modell mit den 

Zählwerten verglichen und aus den Abweichungen relationale Korrekturfaktoren ermittelt, die an-

schließend auf die Nachfragematrix angewendet werden. Dieser Prozess wird iterativ wiederholt, bis 

die Abweichung der Modell- und Zählwerte ein akzeptables Maß erreicht hat. Für die Zählwerte im 

Untersuchungsgebiet wurde dabei eine höhere Modellgenauigkeit angestrebt, als für die Knotenpunkte 

im Elmshorner Kerngebiet. 

Für die Bewertung der Abbildungsqualität des Analysezustands wurden mehrere Parameter zur Beur-

teilung der Abweichung der modellierten von der erhobenen Belastung einzelner Netzelemente be-

rechnet. Relevant für die unmittelbare Bewertung der erreichten Modellgüte ist vor allem der GEH-

Wert für 85 % der betrachteten richtungsscharfen Streckenbelastungen und Abbiegerbelastungen. 
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Der GEH-Wert berücksichtigt neben dem Betrag der Abweichung auch die Größenordnung der abzu-

bildenden Verkehrsbelastung. Für Tagesbelastungen wird ein Wert dieses Quantils von maximal 20 

angestrebt (Friedrich, et al., 2010). 

Durch die Neukalibrierung des Verkehrsmodells konnte ein 85-%-GEH-Wert von 7,4 für Pkw und 4,6 

für Lkw erreicht werden, was einer sehr hohen Modellgüte und Abbildungsqualität entspricht. Für die 

Knotenpunkte im Untersuchungsgebiet wurden zusätzlich die Modell- und Zählwerte manuell vergli-

chen, um die Modellgenauigkeit der bemessungsrelevanten Knotenpunkte sicherzustellen. 

In Abbildung 6 ist das Ergebnis des kalibrierten Analysemodells für den Planungsraum dargestellt. 

Eine großräumigere Darstellung des Untersuchungsraums kann dem Anhang des Berichts entnommen 

werden. Abbildung 7 zeigt die Knotenstrombelastungspläne des nördlichen und südlichen Anschluss-

knotens der geplanten Grenzwegtrasse (L 288 / Horster Landstraße/Max-Planck-Straße bzw. L 100/K 

34). 

 

Abbildung 6: Netzbelastungsplan im Analysefall (DTVW) 

 

 



 

Verkehrsgutachten Neubau Grenzweg  Seite 15 

     

Abbildung 7: Knotenstrompläne (DTVW) des nördlichen und südlichen Anschlussknotens der Grenzwegtrasse im 
Analysefall 

2.4 Berechnung der Verkehrsprognose 

Die Verkehrsprognose wird für den Prognosehorizont 2035 erstellt. Neben einzelnen Netzmaßnahmen 

werden insbesondere umfangreiche Flächenentwicklungen in der Stadt Elmshorn sowie in deren Um-

land berücksichtigt. Die Vorhabensliste wurde zuvor mit der Stadtverwaltung Elmshorns sowie der 

Gemeinde Horst-Herzhorn abgestimmt. 

Im Stadtzentrum Elmshorns wurden umfangreiche Neuordnungen des Straßennetzes in Verbindung 

mit der Umsetzung des Masterplans Krückau-Vormstegen berücksichtigt, die ein Auflösen der derzeit 

vorhandenen Einbahnstraßenführungen im Umfeld des Buttermarkts sowie eine Nachverdichtung des 

Quartiers südlich der Krückau zum Ziel haben. 

Zusätzlich sind alle derzeit im Verfahren befindliche oder bereits beschlossene Bebauungspläne der 

Gemeinden Elmshorn, Horst und Klein Offenseth-Sparrieshoop in die Prognose eingeflossen. Im weite-

ren Untersuchungsgebiet wurde die Entwicklungsprognose der Stadt-Umland-Kooperation (SUK) aus 

dem Jahr 2018 berücksichtigt (Stadt Elmshorn, 2018). Hierbei handelt es sich um eine Gemeinde- und 

Kreisübergreifende Zusammenstellung von Entwicklungsflächen mit Angaben zum Nutzungstyp und 

zur Priorisierung. In Abstimmung mit der Stadt Elmshorn wurden für den Prognosehorizont 2035 die 

ersten drei von vier Entwicklungsschritten der Wohn- und Mischbauflächen angesetzt, für die Gewer-

beflächen fand eine separate Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden statt. 

Für SUK-Maßnahmen, die bereits in Teilen umgesetzt sind, wurde ein Anteilsfaktor für alle Vorhaben 

berücksichtigt, der den verbliebenen und für die Prognose zu berücksichtigenden Anteil beschreibt. 

Fertiggestellte Projekte wurden entsprechend entfernt.  
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In Abbildung 8 ist eine Übersicht aller in der Prognose angesetzten Wohn- und Gewerbeflächenent-

wicklungen dargestellt. Es handelt sich insgesamt um 119 Vorhaben, von denen sich 47 innerhalb der 

Gemeinde Elmshorn, 12 in Horst, acht in Klein Offenseth-Sparrieshoop, acht in Kiebitzreihe und 23 in 

weiteren Gemeinden im Elmshorner Umland befinden. 

  

Abbildung 8: Übersicht aller im Prognosefall berücksichtigten Wohn- und Gewerbeflächenentwicklungen 

Als Grundlage der für die Prognose angesetzten Verkehrsaufkommensraten für die Nutzungen „Woh-

nen“ und „Gewerbe“ dienen die Ergebnisse der Haushaltsbefragung Mobilität in Deutschland (MiD) 

2017. Eine Auswertung für den Gebietstyp „kleinstädtischer, dörflicher Raum“ im Bundesland Schles-

wig-Holstein ergab folgende Parameter (Bundesministerium fü Verkehr und digitale Infrastruktur): 

 Wegehäufigkeit: 3,0 Wege je Person 

 MIV-Anteil: 67 % (MIV-Fahrer und MIV-Mitfahrer) 

 Pkw-Besetzungsgrad: 1,37 

Für die Wohnnutzung wurde entsprechend (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein) 

ein Wert von 2,3 Einwohnern je Wohneinheit und eine mittlere Wohnungsgröße von 106 m² ange-

setzt. Die Anzahl der Wohneinheiten je Hektar Bruttobauland sind anhand von ähnlichen Referenzpro-

jekten von bereits umgesetzten SUK-Vorhaben abgeschätzt worden. Sonstige, in Wohngebieten mit 

dem baulichen Nutzungstyp WA zugelassene Nutzungen wie Einzelhandel, wurden im Rahmen der 

Prognose der SUK-Flächen nicht berücksichtigt. Als Verkehrserzeugung wurden folgende Kennwerte 
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festgelegt, von denen je nach Datenverfügbarkeit der Projekte jeweils der genaueste verwendet wur-

de: 

 3,37 Pkw-F./24h und 0,17 Lkw-F./24h je Wohneinheit 

 317,9 Pkw-F./24h und 15,9 Lkw-F./24h je Hektar Bruttogeschossfläche 

 56,2 Pkw-F./24h und 2,8 Lkw-F./24h je Hektar Bruttobauland 

Für die Gewerbeentwicklungsflächen wurde die Verkehrserzeugungsrate des Verkehrsmodells Elms-

horn anhand der bereits in Teilen umgesetzten SUK-Fläche entlang der Max-Planck-Straße validiert 

und eine entsprechende GFZ sowie der Schwerverkehrsanteil neu festgelegt. Je Hektar Bruttobauland 

sind 102 Pkw-F./24h und 18 Lkw-F./24h angesetzt worden. 

Die bundesweite Verflechtungsprognose der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) wurde für die Be-

rechnung der Verkehrsprognose nicht ergänzend berücksichtigt. Diese weist für den Landkreis Stein-

burg zwischen 2010 und 2030 eine Steigerungsrate des Kfz-Verkehrsaufkommens von rd. 8 % aus, für 

den Landkreis Pinneberg beträgt der Zuwachs 14,2 % binnen 20 Jahre. Die in der vorliegenden Prog-

nose berücksichtigten Flächennutzungsansätze führen zu einer Steigerung des Verkehrsaufkommens 

in den für das Untersuchungsgebiet relevanten Gemeinden Elmshorn, Horst und Klein Offenseth-

Sparrieshoop von 9,7 % innerhalb von 17 Jahren. Dies entspricht einem Zuwachs von rd. 12,3 % 

binnen 20 Jahren. Aufgrund der ähnlich hohen Verkehrszuwächse ist eine zusätzliche Berücksichtigung 

der Verflechtungsprognose nicht zielführend. 

Die resultierenden Verkehrsaufkommen der Prognosenutzungen im Umfeld der Grenzwegtrasse sind in 

Abbildung 9 dargestellt. 

Bei den verwendeten Prognosegrundlagen handelt es sich um eine vergleichsweise langfristige Prog-

nose. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, ob die Entwicklungsflächen des SUK vollständig um-

gesetzt werden. Dem berechneten Prognoseverkehrsaufkommen liegen hohe Flächennutzungsannah-

men, aber vergleichsweise niedrige Verkehrserzeugungsansätze zugrunde, da von einer Bebauung 

ähnlich der im Umfeld fertiggestellten Vorhaben ausgegangen wird. Für die Wohnbauflächen wird eine 

überwiegende Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern angenommen. Den Gewerbeflächen wird eine 

wenig verkehrsintensive Nutzung entsprechend der bisher vorhandenen Struktur unterstellt. Sollte sich 

auf einer der Flächen beispielsweise ein Güter- oder Paketumschlagszentrum ansiedeln, so wäre von 

einer deutlich höheren Verkehrserzeugung, als dem im Rahmen der Prognose berücksichtigten Fahr-

tenaufkommen, auszugehen. 
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Abbildung 9: Gesamtfahrtenaufkommen (Kfz/24h) der für die Verkehrsprognose berücksichtigten Flächenent-

wicklungen im Untersuchungsgebiet 

2.5 Prognose-Nullfall 

Der Prognose-Nullfall berücksichtigt alle im Abschnitt 2.4 dargestellten Netz- und Prognosemaßnah-

men mit Ausnahme des Baus der Grenzwegtrasse. Er stellt somit den Verkehrszustand nach Umset-

zung der im SUK vorgesehenen Wohn- und Gewerbeflächenentwicklungen mit einem Prognosehori-

zont von 2035 dar. 

Abbildung 10 zeigt die resultierende Netzbelastung des Planungsraums, in Abbildung 11 sind die Be-

lastungszunahmen bzw. -reduktionen gegenüber dem Analysezustand dargestellt. Großräumigere 

Darstellungen des Untersuchungsraums können dem Anhang des Berichts entnommen werden. Insbe-

sondere auf der L 288, zwischen dem Kreisverkehr an der Horstheider Weg und der AS 

Horst/Elmshorn der A 23, kommt es zu einer hohen Belastungszunahme von rd. 4.900 Kfz/24h, die zu 

rd. 40 % durch die sich unmittelbar südlich anschließenden Gewerbeflächenentwicklungen verursacht 

wird. In der Ortsdurchfahrt Horst kommt es zu einer Zunahme von rd. 1.000 bis 1.800 Kfz/24h auf der 

L 288 sowie rd. 100 – 1.100 Kfz/24h auf der L 100. 

In Abbildung 12 sind die Knotenstrombelastungen des nördlichen und südlichen Anschlussknotens der 

geplanten Grenzwegtrasse dargestellt. Am nördlich gelegenen Kreisverkehr kommt es zu deutlichen 

Belastungszunahmen gegenüber dem Analysefall, insbesondere auf der Eckbeziehung zwischen Nor-
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den und Westen entlang der L 288 sowie auf der Geradeausbeziehung zwischen den Gewerbegebieten 

entlang der Max-Planck-Straße und der A 23. Am südlichen Knotenpunkt ist eine leichte Steigerung 

der Abbiegebeziehung zwischen der L 100 Süd und der K 23 Ost in beide Richtungen zu erkennen, die 

vor allem durch die Neuverkehre der Entwicklungsquartiere im Umfeld einen Nachfragezuwachs er-

fährt. 

 

Abbildung 10: Netzbelastung im Prognose-Nullfall (DTVW) 
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Abbildung 11: Belastungsdifferenz zwischen Prognose-Nullfall und Analysefall (DTVW) 

 

     

Abbildung 12: Knotenstrompläne (DTVW) des nördlichen und südlichen Anschlussknotens der Grenzwegtrasse 
im Prognose-Nullfall 
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2.6 Prognose-Planfall 

Der Prognose-Planfall unterscheidet sich vom oben dargestellten Prognose-Nullfall ausschließlich, 

durch die Ergänzung der Grenzwegtrasse zwischen der bestehenden Max-Planck-Straße im Norden 

und dem Knotenpunkt L 100/K 34 im Süden. Die Strecke wurde als anbaufreie Außerortsstraße, mit 

einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h parametrisiert. 

Abbildung 13 zeigt die resultierenden Streckenbelastungen des Planungsraums. In Abbildung 14 sind 

die Belastungszunahmen bzw. –reduktionen, gegenüber dem Analysezustand und in Abbildung 15 

gegenüber dem Prognose-Nullfall, dargestellt. Großräumigere Darstellungen des Untersuchungsraums 

können dem Anhang des Berichts entnommen werden. 

Für die Grenzwegtrasse wird im zentralen Abschnitt eine werktägliche Verkehrsbelastung in Höhe von 

rd. 11.900 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 7,2 % prognostiziert. Nördlich der Anbindun-

gen der beidseitig des Grenzwegs liegenden Gewerbeflächenentwicklungen steigt die Querschnittsbe-

lastung auf rd. 13.700 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 8,9 % an. 

Am nördlichen Anschlussknoten tritt durch die Netzergänzung eine erhebliche Veränderung der Ver-

kehrsströme auf (vgl. Abbildung 16). Verfügte der Kreisverkehr im Prognose-Nullfall noch über eine 

Eckbeziehung entlang der L 288 zwischen Norden und Westen, so verlagert sich die Hauptrichtung im 

Prognose-Planfall deutlich auf den Geradeausstrom zwischen Grenzweg und A 23. Der Anteil an der 

Gesamtbelastung steigt von 20 % im Prognose-Nullfall auf 51 % im Prognose-Planfall. Die Bedeutung 

der östlichen Zufahrt bleibt weiterhin stark nachrangig. Die Gesamtbelastung des Knotenpunkts steigt 

um 82 % von 11.900 Kfz/24h auf 21.700 Kfz/24h an. 

Die Ergänzung eines vierten Arms führt am südlichen Anschlussknoten ebenfalls zu deutlichen Verän-

derungen der Verkehrsbelastung. Den Hauptstrom stellt im Prognose-Planfall die Nord-Süd-

Geradeausbeziehung mit einem Anteil von 38 % am Gesamtfahrtenaufkommen dar, während insbe-

sondere die Eckbeziehungen zwischen der südlichen und südöstlichen Zufahrt sowie der südlichen und 

nordwestlichen Zufahrt in beide Richtungen erheblich reduziert werden. Die Gesamtbelastung des 

Knotenpunkts steigt um 36 % von 15.900 Kfz/24h im Prognose-Nullfall auf 21.600 Kfz/24h im Progno-

se-Planfall an. 

Gegenüber dem Analysefall tritt insbesondere auf der L 100 zwischen dem südlichen Anschlussknoten 

der Neubaustrecke und der Gemeinde Steinburg bzw. der hierüber zu erreichenden Anschlussstelle 

Hohenfelde an der A 23 eine Reduktion der Verkehrsbelastung, um je nach Abschnitt zwischen rd. 

2.500 bis 3.800 Kfz/24h, auf. Weitere geringfügige Entlastungen ergeben sich auf der L 113 zwischen 

der L 75 und der L 288. Auf allen übrigen Strecken im Planungsraum kann im Vergleich zum Analyse-

fall eine Stagnation oder Zunahme der Verkehrsbelastung beobachtet werden, da die entlastende 
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Wirkung durch die Neubaustrecke durch deutliche Zunahmen des Verkehrsaufkommens aufgrund der 

Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung überlagert wird. 

 

Abbildung 13: Netzbelastung im Prognose-Planfall (DTVW) 
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Abbildung 14: Belastungsdifferenz zwischen Prognose-Planfall und Analysefall (DTVW) 
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Abbildung 15: Belastungsdifferenz zwischen Prognose-Planfall und Prognose-Nullfall (DTVW) 

 

     

Abbildung 16: Knotenstrompläne (DTVW) des nördlichen und südlichen Anschlussknotens der Grenzwegtrasse im 
Prognose-Planfall 

 

Die verkehrliche Wirkung der Neubaustrecke zeigt sich in Abbildung 15 im Vergleich zwischen dem 

Prognose-Nullfall und dem Prognose-Planfall, die sich ausschließlich durch die Ergänzung der Grenz-
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wegtrasse unterscheiden. Durch die Rolle der Grenzwegtrasse, als zentrale Verbindung von Horst und 

dem nördlichen Elmshorn an die A 23, verlagert sich die Routenwahl der Verkehre zur A 23 nach Nor-

den, wie auch zum Teil nach Süden, erheblich. Es kommt zur Entlastung folgender zuvor genutzter 

Routen: 

 L 100 zwischen Grenzweg und L 288: -3.500 bis -4.300 Kfz/24h 

 L 100 und L 112 zur AS Hohenfelde: - 2.500 bis -3.200 Kfz/24h 

 L 228 Ortsdurchfahrt Horst: - 600 bis - 1.100 Kfz/24h 

 L 113 zwischen L 75 und L 288: -1.100 bis -2.000 Kfz/24h 

 K 23 Ostumgehung Elmshorn: -1.700 bis -3.200 Kfz/24h 

Die Auswertung zeigt, dass die Grenzwegtrasse nicht nur Verkehre von den im Bestand umwegbehaf-

teten Alternativrouten zur AS Horst/Elmshorn oder AS Hohenfelde über Steinburg, Horst oder Klein 

Offenseth-Sparrieshoop verlagert, sondern auch Fahrten übernimmt, die zuvor über die Ostumfahrung 

K 23 zur AS Elmshorn verlaufen sind. Die Neubautrasse stellt eine zweite, direkt erreichbare und stö-

rungsfreie Anbindung Elmshorns an die A 23 dar und übernimmt damit eine verkehrliche Funktion, die 

im Bestand lediglich im Südosten Elmshorns vom Autobahnzubringer B 431 zur AS Elmshorn über-

nommen wird. Die Belastung des Neubauabschnitts der Grenzwegtrasse setzt sich dabei zum größten 

Teil aus verlagerten Bestandsverkehren zusammen. 

Die Quell-/Zielverkehre des Elmshorner Stadtgebiets machen rd. 72 % der Verkehrsbelastung des 

Neubauabschnitts aus, 21 % sind Quell-/Zielverkehre der Gemeinde Horst und 2 % haben Quellen 

oder Ziele in der Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop1. 65 % der Fahrten des Neubauabschnitts 

nutzen ab der AS Horst/Elmshorn die A 23. 

In Abbildung 17 ist ein sog. Strombündel aller Fahrten dargestellt, die über den Neubauabschnitt der 

Grenzwegtrasse verlaufen. Neben der hohen Bedeutung der umliegenden Wohn- und Gewerbeflä-

chenentwicklungen, für das Verkehrsaufkommen auf der Grenzwegtrasse, ist ebenfalls eine Verkehrs-

wirksamkeit für die Bestandsbebauung entlang der L 100 im Elmshorner Stadtgebiet sichtbar. 

                                                

1 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Verkehre z.B. zwischen Horst und Elmshorn in den genannten Anteilen bei-
der Gemeinden berücksichtigt werden. 
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Abbildung 17: Strombündel der Grenzwegtrasse im Prognose-Planfall (DTVW, in Kfz/24h) 

In Abbildung 18 sind die Strombündel der Quell-/Zielverkehre im Prognose-Nullfall und Prognose-

Planfall der Gemeinde Horst gegenübergestellt. Die Auswirkungen der Grenzwegtrasse sind ver-

gleichsweise gering. Rund 2.500 Kfz/24h werden auf den Neubauabschnitt verlagert und im Gegenzug 

wird die L 100 entlastet. Deutlichere Verlagerungen sind für den Quell-/Zielverkehr Elmshorns in Ab-

bildung 19 zu erkennen, für den auf allen oben genannten Ausweichrouten Verkehrsrückgänge zu 

verzeichnen sind. 

Die dargelegten Auswertungen zeigen, dass es sich bei dem Neubauabschnitt des Grenzwegs um eine 

Straße mit hoher Verkehrsbedeutung nicht nur für die angrenzenden Neubauentwicklungen, sondern 

insbesondere für den nördlichen Teil des Elmshorner Stadtgebiets handelt. Die Grenzwegtrasse stellt 

eine zweite direkte und störungsfreie Verbindung zwischen der A 23 und dem Elmshorner Stadtgebiet 

her, die einen Teil der Verkehre der bisherigen Anbindung über die B 431 zur AS Elmshorn übernimmt. 
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Abbildung 18: Strombündel der Quell-/Zielverkehre der Gemeinde Horst im Prognose-Nullfall (links) und Progno-
se-Planfall (rechts) (DTVW, in Kfz/24h) 

 

  

Abbildung 19: Strombündel der Quell-/Zielverkehre der Gemeinde Elmshorn im Prognose-Nullfall (links) und 
Prognose-Planfall (rechts) (DTVW, in Kfz/24h)  
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3 KAPAZITÄTSNACHWEISE ANBINDUNGSPUNKTE 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsnachweise an den Anbindungspunkten 

der geplanten Grenzwegtrasse (KP 4 und KP 6 in Abbildung 2) für den Bestand, den Prognose-Nullfall 

und den Prognose-Planfall näher betrachtet. Die Kapazitätsnachweise wurden für den Knotenpunkt 

K 34 An der Bundesstraße/L 100 Horster Landstraße und für den Kreisverkehr L 288/Horstheider 

Weg/Max-Planck-Straße nach den Verfahren aus dem Handbuch für die Bemessung von Straßenver-

kehrsanlagen (HBS) 2015 durchgeführt. Als Basis dienten für den Bestandsfall die Verkehrszählungen 

und für die Prognosefälle die abgeleiteten Spitzenstundenwerte aus dem Verkehrsmodell. Die Nach-

weise erfolgten für den Knotenpunkt K 34 An der Bundesstraße/L 100 Horster Landstraße mit dem 

Programm LISA+ und für den Kreisverkehr L 288/Horstheider Weg/Max-Planck-Straße mit dem Pro-

gramm KREISEL. 

Bei den Verfahren zur Bewertung der Verkehrsqualität an Knotenpunkten mit und ohne Lichtsignalan-

lage aus dem HBS wird als Kriterium zur Beschreibung der Verkehrsqualität die mittlere Wartezeit tW 

verwendet. Anhand der mittleren Wartezeit erfolgt für alle Verkehrsströme bzw. Fahrstreifen am Kno-

tenpunkt die Einteilung in Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) von A bis F, wobei A für eine 

sehr geringe Auslastung und F für die Überlastung des Knotenpunkts steht. Maßgebend für die ge-

samte Beurteilung des Knotenpunkts ist die schlechteste Qualitätsstufe, die sich für einen einzelnen 

Fahrstreifen ergibt. Für eine ausreichende Verkehrsqualität sollte immer mindestens die Qualitätsstufe 

D erreicht werden und die Auslastungen nicht über 85 % liegen. Über die Verkehrsqualität hinaus ist 

die Länge des Rückstaus von Bedeutung und kann für die Bemessung des Knotenpunkts maßgebend 

werden.  
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3.1 Knotenpunkt K 34 An der Bundesstraße/L 100 Horster Landstraße 

Abbildung 20 zeigt ein Luftbild des Knotenpunkts im Bestand. Die Grenzwegtrasse soll aus nordöstli-

cher Richtung als vierter Arm an den Knotenpunkt angeschlossen werden. 

 

Abbildung 20: Luftbild Knotenpunkt K 34 An der Bundesstraße/L 100 Horster Landstraße (Quelle Hintergrund: © 
Google Earth) 

3.1.1 Bestand 

Der dreiarmige Knotenpunkt K 34 An der Bundesstraße/L 100 Horster Landstraße wird zurzeit mit 

einer verkehrsabhängigen Steuerung betrieben. Dabei verbleibt die Lichtsignalanlage mit einem Dau-

ergrün auf der Hauptrichtung An der Bundesstraße, sofern die Nebenrichtungen (Linksabbieger in die 

Horster Landstraße, Rechts- und Linkseinbieger aus der Horster Landstraße oder Fußgängerquerung 

über An der Bundesstraße) nicht über Detektionsschleifen bzw. Taster ihre Freigabe anfordern. Der 

Nachweis der Leistungsfähigkeit wurde auf Basis des dazugehörigen Festzeitprogramms mit Freigabe 

aller Phasen bzw. Signalgruppen durchgeführt. Die verkehrstechnischen Unterlagen der Bestands-

schaltung sind vom LBV Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellt worden. In nachfolgender Abbil-
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dung 21 sind die dem Nachweis zu Grunde gelegten Verkehrszahlen der Morgen- und Abendspitzen-

stunde aus der Verkehrszählung und in Abbildung 22 das genannte Festzeitprogramm dargestellt. 

  

Abbildung 21: Verkehrsmengen [Kfz/h] der Morgen- und Abendspitzenstunde für den Knotenpunkt aus Zählung 
vom 18.06.2019 

 

Abbildung 22: Festzeitprogramm 8 aus Bestands-VTU 
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Die folgenden Abbildungen zeigen das HBS-Bewertungsergebnis für die Morgen- und die 

Abendspitzenstunde im Bestand.  

 

 

 

Abbildung 23: HBS-Bewertungsergebnis Anschlussknotenpunkt Morgenspitzenstunde - Bestand 
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Abbildung 24: HBS-Bewertungsergebnis Anschlussknotenpunkt Abendspitzenstunde - Bestand 
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Die Bewertungsergebnisse zeigen, dass am Knotenpunkt K 34 An der Bundesstraße/L 100 Horster 

Landstraße im Bestand sowohl in der Morgen- als auch der Abendspitzenstunde auf allen Fahrbezie-

hungen mindestens die Qualitätsstufe B erreicht werden kann. Die Wartezeiten am Knotenpunkt sind 

dementsprechend für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer kurz. Alle während der Sperrzeit auf 

dem betrachteten Fahrstreifen ankommenden Kraftfahrzeuge können den Knotenpunkt in der nach-

folgenden Freigabezeit passieren. Die Rückstaulängen sind zudem gering. 

Der Linksabbiegefahrstreifen in der Horster Landstraße hat aufgrund der nah gelegenen Einmündung 

der Kiebitzreiher Chaussee nur eine Aufstelllänge von ca. 42 m. Dieser kann in der Abendspitzenstun-

de leicht überstaut werden und das Einfahren von der Kiebitzreiher Chaussee erschweren. 

3.1.2 Prognose-Nullfall 

Im Folgenden sind die aus dem Modell ermittelten Verkehrsbelastungen des Knotenpunkts für den 

Prognose-Nullfall, d.h. die Prognoseverkehrszahlen ohne die geplante Grenzwegtrasse, dargestellt. Im 

Vergleich zu den Bestandsverkehrsmengen ist insbesondere eine Erhöhung auf der Fahrbeziehung 

vom südöstlichen Arm der K 34 An der Bundesstraße in die Horster Landstraße und umgekehrt zu 

erkennen. 

 

Abbildung 25: Verkehrsmengen [Kfz/h] der Morgen- und Abendspitzenstunde für den Knotenpunkt - Prognose-
Nullfall 

Die Kapazitätsprüfung wurde ebenfalls auf Basis des aktuellen Festzeitprogramms mit Freigabe aller 

Phasen bzw. Signalgruppen (siehe Abbildung 22) durchgeführt. Die nachfolgenden Abbildungen 

zeigen das HBS-Bewertungsergebnis für die Morgen- und die Abendspitzenstunde im Prognose-

Nullfall.  
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Abbildung 26: HBS-Bewertungsergebnis Anschlussknotenpunkt Morgenspitzenstunde - Prognose-Nullfall 
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Abbildung 27: HBS-Bewertungsergebnis Anschlussknotenpunkt Abendspitzenstunde - Prognose-Nullfall 
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Die Kapazitätsbetrachtung nach dem HBS ergibt für die prognostizierten Verkehrsmengen in der 

Morgen- sowie in der Abendspitzen weiterhin die Qualitätsstufe B. Die Möglichkeit einer leichten Über-

stauung des Linksabbiegefahrstreifens in der Horster Landstraße ist in der Morgen- sowie Abendspitze 

gegeben. 
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3.1.3 Prognose-Planfall 

Die Abbildung 28 zeigt die prognostizierten Verkehrsbelastungen am Knotenpunkt K 34 An der 

Bundesstraße/L 100 Horster Landstraße für den Prognose-Planfall, d.h. mit der geplanten 

Grenzwegtrasse und den prognostizierten Verkehrszunahmen, für die Morgen- und 

Abendspitzenstunde. Die Fahrbeziehungen Grenzwegtrasse - L 100 Horster Landstraße bilden 

demnach die maßgebenden Relationen. 

 

Abbildung 28: Verkehrsmengen [Kfz/h] der Morgen- und Abendspitzenstunde für den Knotenpunkt – Prognose-
Planfall  

Variante 1 

Für die Kapazitätsprüfung wurde zunächst die im Erläuterungsbericht Vorstudie „Grenzwegtras-

se“/Verlängerung der K 34 bis zur Anschlussstelle „Horst-Elmshorn“ an der A 23 (IBB Ingenieurbüro 

für Bautechnik GbR, 2012) beschriebene geplante Knotengeometrie herangezogen. Hiernach wird an 

die vorhandene Einmündung der neue Knotenpunktarm der Grenzwegtrasse im 90°-Winkel ange-

schlossen. Der neue nordöstliche Knotenpunktarm der Grenzwegtrasse erhält jeweils einen separaten 

Linksabbiege-, Geradaus- sowie Rechtsabbiegefahrstreifen. Im nordwestlichen Arm der Straße An der 

Bundesstraße ist ein separater Linksabbiegefahrstreifen und im südöstlichen Arm ein separater 

Rechtsabbiegefahrstreifen geplant. Im südwestlichen Knotenpunktarm der Horster Landstraße sollen 

die zwei Fahrstreifen beibehalten werden. Es soll ein Geradeaus-/Linksabbiegefahrstreifen und ein 

Geradeaus-/Rechtsabbiegefahrstreifen markiert werden. Über den neuen Knotenpunktarm des Grenz-

wegs wird eine Furt für Fußgänger und Radfahrer mit einer Mittelinsel angelegt. In der nachfolgenden 

Abbildung 29 ist die genannte Planung als Konzeptskizze aufgetragen. 
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Abbildung 29: Konzeptskizze Anschlussknotenpunkt K 34 An der Bundesstraße/L 100 Horster Landstraße –  
Variante 1 (Quelle Hintergrund: © Google Earth) 

Für die Kapazitätsprüfung wurde auf Basis der Knotenpunktgeometrie Zwischenzeiten abgeschätzt 

sowie Phasen und jeweils ein Signalzeitenprogramm für die Morgen- und die Abendspitzenstunde 

entwickelt. Um eine Behinderung sowie Gefährdung des Geradeausverkehrs von der Horster Landstra-

ße in den Grenzweg durch bedingt verträglichen Linksabbiegeverkehr zu verhindern, müssen die 

Fahrbeziehungen aus der Horster Landstraße und des Grenzwegs in getrennten Phasen Freigabe er-

halten. Die nachfolgende Abbildung 30 zeigt die Signalzeitenpläne für die Morgenspitzenstunde (SZP 

1) und Abendspitzenstunde (SZP 3) mit einer Standardumlaufzeit von 90 Sekunden. Die folgenden 

Abbildungen 30 bis 32 stellen die HBS-Bewertungsergebnisse für die Morgen- und die 

Abendspitzenstunde im Prognose-Planfall für die Variante 1 dar. 
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Abbildung 30: Knotengeometrie und Signalzeitenpläne für Morgen- und Abendspitzenstunde – Variante 1 
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Abbildung 31: HBS-Bewertungsergebnis Anschlussknotenpunkt Morgenspitzenstunde - Prognose-Planfall – Var. 1 
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Abbildung 32: HBS-Bewertungsergebnis Anschlussknotenpunkt Abendspitzenstunde - Prognose-Planfall – Var. 1 
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In der Morgen- sowie Abendspitzenstunde wird insgesamt die Qualitätsstufe D erreicht. Maßgebend ist 

in beiden Spitzenstunden die Zufahrt L100 Horster Landstraße und in der Abendspitze zusätzlich der 

Geradeausfahrer in der Zufahrt Grenzwegtrasse. Die Wartezeiten sind für die jeweils betroffenen Ver-

kehrsteilnehmer beträchtlich. Der linke Fahrstreifen aus Richtung Horster Landstraße, der aktuell eine 

Länge von ca. 42 m aufweist, wird deutlich überstaut. Hier wäre eine Aufstelllänge von ca. 90 m er-

forderlich. Die Einmündung Kiebitzreiher Chaussee müsste in die Signalisierung integriert werden.  

Variante 2 

Als Alternative wurde eine Variante 2 mit nur einem markierten Fahrstreifen in Fahrtrichtung gerade-

aus von der Horster Landstraße in den Grenzweg geprüft. Dies hat den Vorteil, dass die am stärksten 

belasteten Fahrbeziehungen auf der Geradeausverbindung Horster Landstraße – Grenzweg zeitgleich 

in einer Phase Freigabe erhalten können. Die Linksabbieger erhalten zudem eine eigene Phase, in der 

sie frei abbiegen können. Darüber hinaus wurde auf den Rechtsabbiegefahrstreifen in der Zufahrt 

Grenzwegtrasse sowie in der Zufahrt An der Bundesstraße Südost verzichtet, da die Kapazitäten für 

einen Mischfahrstreifen der Geradeausfahrer mit den Rechtsabbiegern ausreichend sind. In Abbildung 

33 ist die Konzeptskizze für die genannte Variante 2 dargestellt. 

 

Abbildung 33: Konzeptskizze Anschlussknotenpunkt K 34 An der Bundesstraße/L 100 Horster Landstraße –      
Variante 2 (Quelle Hintergrund: © Google Earth) 
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Die nachfolgende Abbildung 34 zeigt die Signalzeitenpläne für die Morgenspitzenstunde (SZP 1) und 

Abendspitzenstunde (SZP 3). Die darauffolgenden Abbildungen 35 und 36 stellen das HBS-

Bewertungsergebnis für die Morgen- und die Abendspitzenstunde im Prognose-Planfall für die Variante 

2 dar. 
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Abbildung 34: Knotengeometrie und Signalzeitenpläne für Morgen- und Abendspitzenstunde – Variante 2 
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Abbildung 35: HBS-Bewertungsergebnis Anschlussknotenpunkt Morgenspitzenstunde - Prognose-Planfall – Var. 2 



 

Verkehrsgutachten Neubau Grenzweg  Seite 46 

   

 

Abbildung 36: HBS-Bewertungsergebnis Anschlussknotenpunkt Abendspitzenstunde - Prognose-Planfall – Var. 2 
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Die Kapazitätsbetrachtung der Variante 2 ergibt in der Morgen- und in der Abendspitzenstunde für den 

Knotenpunkt K 34 An der Bundesstraße/L 100 Horster Landstraße insgesamt die Qualitätsstufe C. Die 

Wartezeiten sind für die betroffenen Verkehrsteilnehmer spürbar, die Auslastung liegt aber bei 

maximal 75 %. Höhere Rückstaulängen sind in beiden Spitzenstunden auf dem Geradeaus-

/Rechtsabbiegefahrstreifen von der Grenzwegtrasse (87 m bzw. 99 m), auf dem Geradeaus-

/Rechtsabbiegefahrstreifen von An der Bundesstraße Südost (63 m bzw. 99 m) und auf dem 

Geradeaus-/Rechtsabbiegefahrstreifen von der Horster Landstraße (111 m bzw. 100 m) zu erwarten. 

Hierdurch könnte der Linksabbiegefahrstreifen aus Süden kommend in die Kiebietzreiher Chaussee in 

den Spitzenstunden gelegentlich nicht frei zu erreichen sein. Darüber hinaus wird die Einfahrt aus der 

Kiebitzreiher Chaussee in Richtung Grenzwegtrasse erschwert.  

Eine Verbesserung könnte durch eine Teilsignalisierung mit Auffangsignal oder eine vollständige Integ-

rierung der Einmündung Kiebitzreiher Chaussee in die Signalisierung erreicht werden. Dies führt je-

doch zu signaltechnischen Abhängigkeiten zwischen den beiden Knotenpunkten, die eine zusätzlichen 

Umbau des freien Rechtsabbiegefahrstreifens von der L100 An der Bundestraße zur Folge haben kann, 

um ausreichend Aufstelllängen zwischen den Knotenpunkten zu schaffen. Eine rechnerische Reduzie-

rung der maximalen Rückstaulänge in der Horster Landstraße ist nur mit einem zusätzlichen Fahrstrei-

fen und somit einem Umbau des südlichen Knotenpunktarms zu realisieren (Abbildung 37).  
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Abbildung 37: Konzeptskizze Anschlussknotenpunkt K 34 An der Bundesstraße/L 100 Horster Landstraße – 
optimierte Variante 2 mit einem zusätzlichen Fahrstreifen in der südlichen Zufahrt (Quelle 
Hintergrund: © Google Earth) 

Die optimierte Variante 2 stellt für die Verkehre von der Kiebitzsreiher Chaussee eine deutliche 

Verbesserung in der Verkehrsabwicklung dar. Durch die Zweistreifigkeit des Geradeausfahrstreifens 

(Horster Landstraße) reduzieren sich die Rückstaulängen des Geradeausfahrstreifens auf ca. 52 m, 

welches ein Einfahren in den Knotenpunkt in einem Großteil der Umläufe für die Verkehre von der 

Kiebitzreiher Chaussee ermöglicht.  

Die Prüfung wurde auf Basis eines Festzeitprogramms durchgeführt. Mit dem Einsatz einer 

verkehrsabhängigen (VA) Steuerung lässt sich aber durch die dynamische Anpassung der 

Freigabezeiten für die einzelnen Fahrbeziehungen die tatsächlich auftretenden Verkehrsmengen 

effizienter abwickeln, sodass dadurch eine höhere Leistungsfähigkeit zu erwarten ist.  

Insgesamt ist der Knotenpunkt K 34 An der Bundesstraße/L 100 Horster Landstraße mit sämtlichen 

Varianten der Knotengeometrie und den prognostizierten Verkehrsmengen als leistungsfähig 
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abwickelbar einzustufen, wobei die optimierte Variante 2, aufgrund der besseren Verkehrsqualität und 

der günstigeren verkehrlichen Abwicklung der Verkehre von der Kiebitzreiher Chaussee, zu 

bevorzugen ist.  
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3.2 Kreisverkehr L 288/Horstheider Weg/Max-Planck-Straße 

Der vierarmige Kreisverkehr L 288/Horstheider Weg/Max-Planck-Straße ist im Bestand an allen vier 

Zu- und Abfahrten sowie in der Kreisbahn einstreifig. Der Außendurchmesser beträgt etwa 38 m und 

die Ringbreite 7 m. Am nördlichen und östlichen Arm gibt es eine ungesicherte Querungsstelle für 

Fußgänger und Radfahrer. Abbildung 38 zeigt ein Luftbild des Kreisverkehrs. 

 

Abbildung 38: Luftbild Kreisverkehr L 288/Horstheider Weg/Max-Planck-Straße  
(Quelle Hintergrund: © Google Earth) 

Die Bewertung der Verkehrsqualität erfolgte für den Kreisverkehr nach dem Verfahren für einen ein-

streifigen Kreisverkehr nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) 

2015 mit dem Programm KREISEL. Anhand der mittleren Wartezeit wird die jeweilige Qualitätsstufe 

von A bis F ermittelt. Einflüsse durch Fußgänger und Radfahrer wurden nicht berücksichtigt, da hierfür 

keine Verkehrszahlen vorlagen. Auch im Prognosefall ist nicht von einer Zunahme des Fuß- und Rad-

verkehrs auf eine bemessungsrelevante Größenordnung auszugehen. 
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3.2.1  Bestand 

In der nachfolgenden Abbildung 39 sind die Verkehrszahlen für den Kreisverkehr aus der Zählung vom 

18.06.2019 für die Morgen- und Abendspitzenstunde dargestellt. 

 

 

Abbildung 39: Verkehrsmengen [Kfz/h] der Morgen- und Abendspitzenstunde für Kreisverkehr aus der Zählung 
vom 18.06.2019  
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Die nachfolgenden Tabellen zeigen das HBS-Bewertungsergebnis des Kreisverkehrs für die Morgen- 

und Abendspitzenstunde. Es ergibt sich jeweils die Qualitätsstufe A mit geringen Wartezeiten und 

Rückstaulängen. Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann den Kreisverkehr nahezu ungehindert 

passieren. 
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Abbildung 40: HBS-Bewertungsergebnis Kreisverkehr Morgen- und Abendspitzenstunde – Bestand 
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3.2.2 Prognose-Nullfall 

Die nachfolgende Abbildung 40 zeigt die aus dem Verkehrsmodell ermittelten Verkehrsbelastungen für 

Morgen- und Abendspitzenstunde des Prognose-Nullfalls, d. h. ohne die geplante Grenzwegtrasse. 

 

 

Abbildung 41: Verkehrsmengen [Kfz/h] der Morgen- und Abendspitzenstunde für den Kreisverkehr - Prognose-
Nullfall  
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Auf der Fahrbeziehung L 288 – L 288 Horstheider Weg wird eine Verkehrszunahme von 45 bis 60 % 

erwartet. Das Fahrtenaufkommen aus und zur Max-Planck-Straße verdrei- bis vervierfacht sich im 

Vergleich zum Bestand.  

Die folgenden Tabellen stellen das HBS-Bewertungsergebnis des Kreisverkehrs für die Morgen- und 

Abendspitzenstunde des Prognose-Nullfalls dar. Es ergibt sich weiterhin jeweils die Qualitätsstufe A 

mit geringen Wartezeiten und Rückstaulängen. Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann auch mit 

den Prognoseverkehren ohne Grenzwegtrasse den Kreisverkehr nahezu ungehindert passieren. 
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Abbildung 42: HBS-Bewertungsergebnis Kreisverkehr Morgen- und Abendspitzenstunde - Prognose-Nullfall 
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3.2.3 Prognose-Planfall 

Abbildung 43 zeigt die auf Basis der Modellberechnungen ermittelten Verkehrsbelastungen für den 

Kreisverkehr im Prognose-Planfall, d. h. mit Grenzwegtrasse in der Morgen- und Abendspitzenstunde. 

 

 

Abbildung 43: Verkehrsmengen [Kfz/h] der Morgen- und Abendspitzenstunde Prognose-Planfall für den Kreis-
verkehr 
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Die Verkehrsbelastung auf der Fahrbeziehung von der L 288 aus Norden kommend in die Max-Planck-

Straße bzw. Grenzwegtrasse fahrend und umgekehrt hat sich im Vergleich zum Bestand sowie zum 

Prognose-Nullfall deutlich erhöht. Die nachfolgenden Tabellen zeigen das HBS-Bewertungsergebnis 

des Kreisverkehrs für die Morgen- und Abendspitzenstunde des Prognose-Planfalls.  

In der Morgenspitzenstunde wird insgesamt die Qualitätsstufe B erreicht. Der größte Rückstau ent-

steht dabei auf der L 288 von der A 23 aus Norden kommend. Im Mittel beträgt die Staulänge hier ca. 

14 m. Die 95 %-Staulänge beträgt ca. 60 m, d. h. diese Staulänge wird in 95 % der Zeit des betrach-

teten Bemessungszeitraumes unterschritten. Die Wartezeiten an den Kreiszufahrten sind gering. Die 

Auslastung liegt bei 77 %. 

In der Abendspitzenstunde ergibt sich insgesamt die Qualitätsstufe C. Maßgebend ist hier ebenfalls die 

Zufahrt der aus dem Norden kommenden L 288. Aufgrund einer Verkehrsbelastung von 1.025 Kfz/h in 

der Zufahrt ergibt sich eine mittlere Wartezeit von 28,8 s und ein mittlerer Rückstau von ca. 35 m 

(95 % Staulänge ca. 120 m). Mit einer Auslastung von 90 % liegen die mittleren Wartezeiten bei 28,8 

s und der Verkehrszustand ist stabil. Die Staubildung stellt weder hinsichtlich seiner räumlichen noch 

bezüglich seiner zeitlichen Dauer eine starke Beeinträchtigung dar. 
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Abbildung 44: HBS-Bewertungsergebnis Kreisverkehr Morgen- und Abendspitzenstunde – Prognose-Planfall  
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4 KAPAZITÄTSNACHWEISE STRECKEN 

Im Folgenden werden die Streckenabschnitte der L 288 vom Kreisverkehr L 288/Horstheider 

Weg/Max-Planck-Straße bis zum Knotenpunkt L 288 Horstheider Weg/L 100 Elmshorner Straße und 

der L 100 bis zur Horster Landstraße hinsichtlich ihrer Kapazitäten für die Bestands- sowie Prognose-

verkehrsbelastungen (Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall) mit dem Verfahren nach dem HBS 

2015 untersucht. Darüber hinaus wird die geplante Grenzwegtrasse für die Prognoseverkehre hinsicht-

lich der Verkehrsqualität bewertet. Das Verfahren zur Bewertung der Verkehrsqualität dient dem 

Nachweis, dass die Strecken die zu erwartende Verkehrsnachfrage mit der gewünschten Qualität ab-

wickeln können. Einflüsse auf den Verkehrsablauf durch Knotenpunkte werden dabei nicht berücksich-

tigt. Die Einflussgrößen sind Lage und Funktion, Fahrbahnquerschnitt, Linienführung, zulässige 

Höchstgeschwindigkeit, Verkehrsstärke und Verkehrszusammensetzung sowie die Erschließungsinten-

sität. Die Strecken werden dafür zunächst in Teilstrecken unterteilt, immer dort wo sich eine der Ein-

flussgrößen wesentlich ändert. Die Bewertung der Verkehrsqualität durch Einteilung in Qualitätsstufen 

des Verkehrsablaufs (QSV) von A bis F erfolgt für jede Fahrtrichtung gesondert. Erst wird für jede 

Teilstrecke die Verkehrsqualität bestimmt, bevor anschließend die Bewertungsergebnisse für die ge-

samte Strecke zusammengefasst werden. Die Einteilung in die Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs A 

bis F erfolgt anhand der fahrstreifenbezogenen Verkehrsdichte kFS. Diese hängt von der Verkehrsstär-

ke q und den genannten streckencharakteristischen sowie betrieblichen Einflussgrößen ab. 

In nachstehender Abbildung 45 sind die festgelegten Teilstrecken grafisch dargestellt und in Tabelle 1 

sind die Merkmale sowie Einflussgrößen der Teilstrecken aufgetragen. Die Bewertung in die Teilstre-

cken der Kategorie Hauptverkehrsstraße (HS) „anbaufrei“ und „angebaut“ erfolgte nach dem Verfah-

ren aus dem HBS – Teil S Stadtstraßen. Die Bewertung der Teilstrecken mit der Kategorie Landstraßen 

erfolgte nach dem Verfahren aus dem HBS – Teil L Landstraßen. 

Die für die Bewertung zugrunde gelegten Verkehrsmengen ergeben sich für den Bestand aus der Ver-

kehrszählung der Knotenpunkte 2, 3, 4 und 6 (siehe Abbildung 3). Für die Prognosefälle wurden die 

ermittelten Knotenströme für die genannten Knotenpunkte für die Morgen- und Abendspitzenstunde 

aus dem Verkehrsmodell herangezogen. Für die Teilstrecken 6 und 7 sind die Querschnittsbelastungen 

der Teilstrecken 5 bzw. 8 anhand der Tagesverkehrsbelastungspläne aus dem Verkehrsmodell linear 

hoch bzw. heruntergerechnet worden. 

Die zulässigen Geschwindigkeiten der einzelnen Teilstrecken wurde durch eine Videobefahrung ermit-

telt. Für die geplante Grenzwegtrasse wurde die im Erläuterungsbericht Vorstudie „Grenzwegtras-

se“/Verlängerung der K 34 bis zur Anschlussstelle „Horst-Elmshorn“ an der A 23 (IBB Ingenieurbüro 

für Bautechnik GbR, 2012) genannte Entwurfsgeschwindigkeit von 70 km/h angenommen. 
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Abbildung 45: Teilstrecken für die HBS-Bewertung 

Tabelle 1: Merkmale und Einflussgrößen der Teilstrecken 

Teilstrecke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kategorie 

HS       

Anbau-

frei 

HS       

Ange-

baut 

HS       

Ange-

baut 

HS       

Ange-

baut 

HS       

Ange-

baut 

Land-

straße 

HS       

Ange-

baut 

HS       

Anbau-

frei 

HS       

Anbau-

frei 

HS       

Ange-

baut 

Länge 270 m 1800 m 750 m  350 m 1000 m 1700 m 700 m 210 m 2100 m 430 m 

Zulässige      

Geschwindig-

keit 

70 

km/h 

50 

km/h 

50 

km/h 

30 

km/h 

50 

km/h 

80  

km/h 

50 

km/h 

70 

km/h 

70 

km/h 

50 

km/h 

Fahrstreifen 

je Richtung 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Erschlie-

ßungs-

intensität 

- gering gering mittel gering - gering - - gering 
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4.1 Bestand 

In Abbildung 46 und Abbildung 47 sind die HBS-Bewertungsergebnisse für die einzelnen Teilstrecken 

mit der Bestandsbelastung in der Morgen- und Abendspitzenstunde getrennt nach Richtung grafisch 

dargestellt. Für den Streckenabschnitt L 288 (Teilstrecken 1 bis 4) ergibt sich insgesamt in beiden 

Fahrtrichtungen sowohl in der Morgen- als auch in der Abendspitzenstunde die Qualitätsstufe A. Die 

Kraftfahrer werden hier im fließenden Verkehr äußerst selten von anderen Kraftfahrern beeinflusst. 

Die Verkehrsdichte ist sehr gering. Der Verkehrsfluss ist frei. Für den Streckenabschnitt L 100 (Teils-

trecken 5 bis 8) ergibt sich in der Morgenspitzenstunde in den meisten Abschnitten die Qualitätsstufe 

B. Die Anwesenheit anderer Kraftfahrzeuge im fließenden Verkehr macht sich hier bemerkbar. Der 

Verkehrsfluss ist aber nahezu frei.  

 

Abbildung 46: HBS-Bewertungsergebnis für die Teilstrecken Morgenspitzenstunde – Bestand (Quelle Hinter-
grund: openstreet.org1) 

In der Abendspitzenstunde wird auf den Teilstrecken 5, 6 und 7 in nördliche Fahrtrichtung die Quali-

tätsstufe C erreicht. Die Bewegungsfreiheit der Verkehrsteilnehmer ist hier spürbar eingeschränkt. Der 

Verkehrszustand ist aber weiterhin stabil.  
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Abbildung 47: HBS-Bewertungsergebnis für die Teilstrecken Abendspitzenstunde – Bestand (Quelle Hintergrund: 
openstreet.org1) 

Insgesamt ergibt sich bei Mittelung der Ergebnisse der einzelnen Fahrtrichtungen für den Streckenab-

schnitt L 288 im Bestand die Qualitätsstufe A in der Morgen- und Abendspitzenstunde sowie für den 

Streckenabschnitt L 100 die Qualitätsstufe B in der Morgen- und Abendspitzenstunde. 
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4.2 Prognose-Nullfall 

Abbildung 48 und Abbildung 49 zeigen das Bewertungsergebnis der Teilstrecken für die prognostizier-

ten Verkehre ohne die geplante Grenzwegtrasse. In der Morgenspitze kann auf dem Streckenabschnitt 

L 288 (Teilstrecken 1 bis 4) in nördliche Fahrtrichtung größtenteils weiterhin die Qualitätsstufe des 

Verkehrsablaufs (QSV) A erreicht werden. In südliche Fahrtrichtung ergibt sich größtenteils die QSV B. 

Auf dem Streckenabschnitt L 100 (Teilstrecken 5 bis 8) wird größtenteils QSV B erreicht.  

 

Abbildung 48: HBS-Bewertungsergebnis für die Teilstrecken Morgenspitzenstunde – Prognose-Nullfall (Quelle 
Hintergrund: openstreet.org1) 

In der Abendspitzenstunde ergibt sich auf dem Streckenabschnitt L 288 (Teilstrecken 1 bis 4) in südli-

che Fahrtrichtung QSV A und in nördliche Fahrtrichtung QSV B. Auf dem Streckenabschnitt L 100 

(Teilstrecken 5 bis 8) wird in Fahrtrichtung Süden QSV B und in Fahrtrichtung Norden zum größten-

teils QSV C erreicht. Auf diesem Abschnitt macht sich trotz stabilen Verkehrsflusses die Anwesenheit 

der übrigen Kraftfahrzeuge für den Verkehrsteilnehmer deutlich bemerkbar. Die Geschwindigkeiten 

sind nicht mehr frei wählbar. 
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Abbildung 49: HBS-Bewertungsergebnis für die Teilstrecken Abendspitzenstunde – Prognose-Nullfall (Quelle 
Hintergrund: openstreet.org1) 

Insgesamt ergibt sich bei Mittelung der Ergebnisse der einzelnen Fahrtrichtungen im Prognose-Nullfall 

für den Streckenabschnitt L 288 die Qualitätsstufe A in der Morgenspitzenstunde und die Qualitätsstu-

fe B in der Abendspitzenstunde. Für den Streckenabschnitt L 100 wird in beiden Spitzenstunden insge-

samt die Qualitätsstufe B erreicht. 
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4.3 Prognose-Planfall 

Die nachfolgenden Abbildungen 50 und 51 zeigen das Bewertungsergebnis der Teilstrecken für die 

prognostizierten Verkehrsmengen der Morgen- und Abendspitzenstunde mit der geplanten Grenzweg-

trasse. In der Morgenspitzenstunde ergeben sich auf dem ersten Streckenabschnitt der L 288 (Teils-

trecken 1 bis 4) in nördliche Fahrtrichtung größtenteils die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) A 

und in südliche Fahrtrichtung größtenteils die QSV B. Auf dem Streckenabschnitt L 100 (Teilstrecken 5 

bis 8) ergeben sich in nördliche Fahrtrichtung die QSV A und in südliche Fahrtrichtung größtenteils die 

QSV B. Auf der geplanten Grenzwegtrasse ergeben sich auf dem anbaufreien Teilstück ebenfalls QSV 

B. Auf der angebauten Teilstrecke wird QSV C erreicht. 

 

Abbildung 50: HBS-Bewertungsergebnis für die Teilstrecken Morgenspitzenstunde – Prognose-Planfall (Quelle 
Hintergrund: openstreet.org1) 

In der Abendspitzenstunde zeigt das Bewertungsergebnis für den Streckenabschnitt der L 288 (Teils-

trecken 1 bis 4) je nach Teilstrecke QSV A oder QSV B. Auf dem Streckenabschnitt L 100 (Teilstrecken 

5 bis 8) wird in südliche Fahrtrichtung größtenteils QSV A und in nördliche Fahrtrichtung größtenteils 
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QSV B erreicht. Auf der geplanten Grenzwegtrasse ergeben sich wie in der Morgenspitze auf dem 

anbaufreien die Teilstück die QSV B und auf der angebauten Teilstrecke die QSV C.  

 

Abbildung 51: HBS-Bewertungsergebnis für die Teilstrecken Abendspitzenstunde – Prognose-Planfall (Quelle 
Hintergrund: openstreet.org1) 

Bei Mittelung der Ergebnisse der einzelnen Fahrtrichtungen ergeben sich im Prognose-Planfall für den 

Streckenabschnitt L 288 und für den Streckenabschnitt L 100 die Qualitätsstufe A sowie für die 

Grenzwegtrasse die Qualitätsstufe B in der Morgenspitze. In der Abendspitzenstunde ergibt sich für 

den Streckenabschnitt L 288 die Qualitätsstufe A und für den Streckenabschnitt L 100 sowie für die 

Grenzwegtrasse die Qualitätsstufe B. Die geplante Grenzwegtrasse führt somit zum Teil zu einer ge-

ringfügigen Verbesserung der Verkehrsqualität um eine Qualitätsstufe durch die Verkehrsmengenre-

duzierung auf den Streckenabschnitten der L 288 und L 100 durch Horst. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT 

Der Grenzweg weist im Prognose-Planfall 2035 eine Belastung von rd. 12.000 Kfz/24h mit einem 

Schwerverkehrsanteil von rd. 7 % auf. Nördlich der Anbindungen der beidseitig des Grenzwegs lie-

genden Gewerbeflächenentwicklungen steigt die Querschnittsbelastung auf rd. 13.700 Kfz/24h mit 

einem Schwerverkehrsanteil von rd. 9 % an. 

Die Verkehrsmenge des Neubauabschnitts setzt sich zum größten Teil aus verlagerten Bestandsver-

kehren zusammen. Die Quell-/Zielverkehre des Elmshorner Stadtgebiets machen rd. 72 % der Ver-

kehrsnachfrage aus, 21 % sind Quell-/ Zielverkehre der Gemeinde Horst und 2 % haben Quellen oder 

Ziele in der Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop. 

Die Grenzwegtrasse stellt eine zweite direkte, größtenteils anbaufreie Verbindung zwischen der A 23 

und dem Elmshorner Stadtgebiet dar, die einen Teil der Verkehre der bisherigen Anbindung über die 

B 431 zur AS Elmshorn übernimmt. Reduktionen der Verkehrsbelastung werden ebenfalls auf den 

bisher genutzten Ausweichrouten der L 100, L 113, L 288 und K 23 zur A 23 erwartet. 

Bei dem berücksichtigten Prognosehorizont handelt es sich um eine langfristige Entwicklungsprogno-

se, die alle derzeit geplanten Entwicklungen der Stadt-Umland-Kooperation enthalten. Änderungen an 

der Prognosebelastung können insbesondere im Rahmen von Konkretisierungen der bisher nicht im 

Genehmigungsverfahren befindlichen Wohn- und Gewerbeflächenentwicklungen entstehen. 

Der Anbindungspunkt K 34 An der Bundesstraße/L 100 Horster Landstraße weist für die Bestandsver-

kehrszahlen und die Prognoseverkehrszahlen ohne den Bau der Grenzwegtrasse ausreichend Kapazität 

auf, um die jeweiligen Verkehre abzuwickeln. Bei Bau des geplanten Grenzwegs wird der Knotenpunkt 

vierarmig ausgebaut. Die Leistungsfähigkeit der in der Vorstudie entwickelten Variante der Knoten-

punktgeometrie mit einem Linksabbiege-/Geradeaus- und einem Rechtsabbiege-

/Geradeausfahrstreifen aus Süden von der Horster Landstraße kommend kann nachgewiesen werden. 

Die Ausfahrt aus der Kiebitzreiher Chaussee wird aufgrund der Überstauung der Einmündung (Rück-

staulängen südl. Knotenpunktzufahrt) erschwert. Die Variante 2 mit einem separaten Linksabbiege-

fahrstreifen und einem Geradeaus-/Rechtsabbiegefahrstreifen aus Süden von der Horster Landstraße 

führt zu einer Verbesserung der Verkehrsqualität. Zeitweilig könnte aufgrund der errechneten 

Rückstaulänge von bis zu 111 m der Linksabbiegefahrstreifen aus Süden kommend in die 

Kiebietzreiher Chaussee in den Spitzenstunden nicht frei zu erreichen sein. Die Zufahrt auf die Horster 

Landstraße in Richtung Grenzweg ist für die Verkehre aus der Kiebitzreiher Chaussee weiterhin 

erschwert. Eine rechnerische Reduzierung der maximalen Rückstaulänge in der Horster Landstraße ist 

nur mit einem zusätzlichen Fahrstreifen und somit einem Umbau des südlichen Knotenpunktarms zu 

realisieren. Mit dem Einsatz einer verkehrsabhängigen (VA) Steuerung lässt sich aber durch die 

dynamische Anpassung der Freigabezeiten für die einzelnen Fahrbeziehungen die tatsächlich 
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auftretenden Verkehrsmengen effizienter abwickeln, sodass dadurch insgesamt gesehen eine höhere 

Leistungsfähigkeit als im Nachweis berechnet zu erwarten ist. 

Die Leistungsfähigkeitsprüfung des Anbindungspunkts Kreisverkehr L 288/Horstheider Weg/Max-

Planck-Straße ergeben für den Bestand sowie den Prognose-Nullfall sehr geringe Wartezeiten und die 

Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann den Kreisverkehr nahezu ungehindert passieren. 

Für die Verkehrsmengen des Prognose-Planfalls ergibt sich auf der aus Norden von der A 23 kommen-

den Zufahrt spürbare Wartezeiten in der Abendspitze und es kommt zur Bildung von Stau, der jedoch 

weder hinsichtlich der räumlichen Ausdehnung noch der zeitlichen Dauer eine starke Beeinträchtigung 

darstellt. Dabei ist für die geringe Verkehrsqualität nicht die Verkehrsstärke des Stroms auf der Kreis-

fahrbahn verantwortlich, sondern die hohe Verkehrsmenge auf der einstreifigen Zufahrt. Mit einer 

Auslastung von 90 % wird die Kapazitätsgrenze jedoch noch nicht erreicht.  

Die Leistungsfähigkeitsbetrachtung der Streckenabschnitte der L 288 vom Kreisverkehr 

L 288/Horstheider Weg/Max-Planck-Straße bis Horst, der L 100 von Horst bis zur Einmündung der 

Horster Landstraße für die Bestands- und Prognoseverkehrszahlen sowie der neuen Grenzwegtrasse 

für die Prognoseverkehrszahlen ergab ausreichende Kapazitäten für alle Teilstrecken und auch die 

gesamten Streckenabschnitte. Ein Ausbau der geprüften Strecken ist demzufolge nicht erforderlich. 

Im Vergleich der Bewertungsergebnisse des Prognose-Nullfalls und des Prognose-Planfalls führt die 

geplante Grenzwegtrasse durch die Verkehrsmengenreduzierung zum Teil zu einer geringfügigen Ver-

besserung der Verkehrsqualität um eine Qualitätsstufe auf den Streckenabschnitten der L 288 und 

L 100 durch Horst. Es kann dort überall ein freier oder nahezu freier Verkehrsfluss auf den Strecken 

erreicht werden. 

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf dem Streckenabschnitt der L 288 vom Kreisverkehr in 

Richtung A 23 sollten darüber hinaus dieser Streckenabschnitt sowie die beiden Knotenpunkte der 

Anschlussstelle Horst/Elmshorn im weiteren Planungsverlauf hinsichtlich der Kapazität geprüft werden.  
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